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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1976

Norm

EO §379 Abs2 Z2 D

Rechtssatz

Der Gefährdungstatbestand des § 379 Abs 2 Z 2 EO tri6t auch auf den Fall zu, daß eine ausländische

Schiedsgerichtsentscheidung vom Gläubiger mit Hilfe der zu erlassenden einstweiligen Verfügung, die das inländische

Vermögen sicherstellt, wird im Inland vollstreckt werden können.
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